






In diesem Falle kann der/die Jugendliche nach 
Ablauf der vollständigen Lehrzeit (36/48 Monate) 
bei der nächsten Lehrabschlussprüfung antreten. 
Die Lehrzeit kann durch Bildungsguthaben bzw. 
durch bereits erworbene Vollzeitausbildungen im 
selben Beruf sowie als Lehrling bei einem ande-
ren Betrieb verkürzt werden. Die Genehmigung 
von Lehrverkürzungen durch Bildungsguthaben 
erfolgt in Absprache zwischen dem Lehrbetrieb, 
der Berufsschule und dem Amt für Lehrlingswesen. 

Verlängerung
Die Lehrzeit kann vom Lehrbetrieb um bis zu maximal 
12 Monate verlängert werden, wenn der/die Jugend-
liche am Ende der Vertragslaufzeit (36/48 Monate) 
die schulischen Erfolge noch nicht abgeschlossen 
hat. Die Verlängerung der Lehrzeit ist in jedem Falle 
aber nur bis zum Abschluss der schulischen Ausbil-
dung gülti g, auch wenn um eine maximal mögliche 
Verlängerung von 12 Monaten angesucht wurde.*
Im Falle der Abwesenheit wegen Mutt erschaft  so-
wie wegen Unfällen und Krankheit mit einer Dauer 
von mehr als 30 Kalendertagen, wird die Lehrzeit 
um den entsprechenden Zeitraum verlängert. Der 
Lehrling ist verpfl ichtet, die entsprechenden Unter-
lagen dem Arbeitgeber fristgerecht zu übermitt eln.*

Nach erfolgreich abgeschlossener Gesellenprüfung 
erhält der/die Jugendliche die Einstufung „Fach-
arbeiter“. Nach erfolgreich abgeschlossener Matura 
über eine 2-jährige Lehre, erhält der/die Jugend-
liche die Einstufung „spezialisierter Arbeiter“.

WICHTIG FÜR ERSTAUSBILDER
Erstausbilder, die in Vergangenheit noch nie einen 
Lehrling angestellt haben, müssen vor Einstellung 
ihres ersten Lehrlings dem Amt für Lehrlingswesen 
eine Eigenerklärung senden mit der sie bestäti gen, 
dass sie die fachlichen, berufspädagogischen und 
betrieblichen Standards erfüllen. Erstausbilder, die 
keine berufspädagogische Ausbildung vorweisen 
können, müssen diese innerhalb von 6 Monaten 
nach Einstellung des Lehrlings nachholen.
Die frühere Bewilligung durch das Amt für Lehr-
lingswesen wurde im Sinne der Entbürokrati sierung 
durch die Eigenerklärung ersetzt.

DIE BETRIEBLICHEN VORAUSSETZUNGEN 
UND DIE VERPFLICHTUNGEN 
FÜR DEN AUSBILDER
Nach erfolgter Registrierung des Lehrvertrages 
über das eigene Lohnbüro sieht das Amt für Lehr-
lingswesen in den Lehrvertrag ein und überprüft  
folgende Eigenschaft en:

* diese Verlängerungsmöglichkeiten gelten auch für die 2-jährige Lehre zur Erlangung der Matura

Detaillierte Informati onen zu den Lehrverträgen: 
in den jeweiligen lvh-Bezirksbüros oder in Ihrem 
Lohnbüro.

Detaillierte Informati onen zu den
betrieblichen Voraussetzungen:
Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung, 
Dantestraße 11, Bozen - Tel. 0471 416 980
www.provinz.bz.it/berufsbildung/ausbildung/
lehrlingsbewilligung.asp 

1  Hat der Lehrbetrieb bereits die 
Bewilligung zur Lehrlingsausbildung?

2  Der im Lehrvertrag angeführte Beruf 
muss der Hauptt äti gkeit des Betriebes 
entsprechen. Wenn ein Betrieb 
mehrere Täti gkeiten eingetragen 
hat und in einer eingetragenen 
Nebentäti gkeit ausbilden möchte, 
dann müssen folgende 
Voraussetzungen gegeben sein:
> Für den Lehrberuf muss im Betrieb 

ein qualifi zierter Ausbilder für diesen 
Beruf vorhanden sein

> Der Betrieb muss sicherstellen, 
dass er in der Nebentäti gkeit 
ununterbrochen täti g ist und somit 
dem Lehrling eine konti nuierliche 
und lückenlose Ausbildung laut 
Bildungsordnung garanti eren kann.
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DER MEISTER
WAS IST DAS ZIEL?
Die Meisterausbildung (im 4. Abschnitt  der Hand-
werksordnung LG 1/2008 geregelt) ist eine Fortbil-
dung, in welcher die unternehmerischen, berufspä-
dagogischen, berufstheoreti schen und prakti schen 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermitt elt werden, die 
für die Wahrnehmung verantwortungsvoller Auf-
gaben in einem Betrieb oder für die selbständige 
Betriebsführung erforderlich sind. 

WER WIRD ZUGELASSEN?
Für die Zulassung zur Meisterprüfung im Handwerk 
muss der Besitz einer der folgenden Voraussetzun-
gen nachgewiesen werden:
> eine mindestens zweijährige Berufserfahrung 

im Handwerk, das Gegenstand der Prüfung 
ist, oder in einem ähnlichen Handwerk, nach 
Erlangung des Gesellenbriefes,

> eine mindestens dreijährige Berufserfahrung 
im Handwerk, das Gegenstand der Prüfung 
ist, oder in einem ähnlichen Handwerk, nach 
Erlangung des Fachschuldiploms,

> eine mindestens sechsjährige qualifi zierte 
Berufserfahrung im Handwerk, die Gegen-
stand der Prüfung ist, oder in einem ähnlichen 
Handwerk.

Für die Zulassung zur Prüfung über Unternehmens-
führung muss der Besitz einer der folgenden Vor-
aussetzungen nachgewiesen werden:
> Gesellenbrief, Fachschuldiplom oder eine 

mindestens vierjährige Berufserfahrung im 
Handwerk, das Gegenstand der Prüfung ist, 
oder in einem ähnlichen Handwerk,

> eine mindestens vierjährige Mitarbeit in der 
Führung eines Handwerksunternehmens.

Zu den Prüfungen dürfen nach Anhören der zu-
ständigen Prüfungskommission auch Personen im 
Besitz gleichwerti ger Voraussetzungen zugelassen 
werden. Das entsprechende Gesuch wird beim zu-
ständigen Amt für Meisterausbildung eingereicht.
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WIE HOCH SIND DIE KOSTEN?*
Die Autonome Provinz Bozen fördert die Ausbil-
dung von Meistern und Meisterinnen, indem es 
die Kosten für die Referenten/Referenti nnen, Kurs-
räume, usw. zu einem großen Teil übernimmt. Die 
Kurs- und Prüfungsgebühren können daher sehr 
niedrig gehalten werden. Die Vorbereitungskurse 
kosten 1,50 € pro Stunde, die Prüfungsgebühr be-
trägt 100 € pro Prüfungsteil.

GIBT ES FÖRDERMÖGLICHKEITEN?*
Die Bilaterale Körperschaft  für das Handwerk er-
statt et bis zu 1.000 € der Kosten für die Meisteraus-
bildung, und zwar 350 € bei erfolgreich bestandener 
Prüfung des Teils Unternehmensführung. 
Zusätzlich 650 € wenn der Meister/die Meisterin 
die gesamte Meisterprüfung abgeschlossen hat. 
Der Beitrag kann vom Arbeitnehmer oder vom 
Betrieb beantragt werden und wird über die Lohn-
abrechnung an die Meister/innen weitergegeben.

Voraussetzung ist jedoch, dass der Betrieb Mitglied 
bei der bilateralen Körperschaft  im Handwerk ist 
und das Ansuchen um Rückvergütung innerhalb 6 
Monaten nach Erlangen des Meisterbriefes stellt.

Achtung: Ausgenommen von den Beiträgen ist der 
Sektor Bau, die nicht in die Kompetenz Bilaterale 
Körperschaft , sondern in jene der Bauarbeiter-
kasse fällt.

GIBT ES FÖRDERUNGEN FÜR 
MEISTERKURSE IM AUSLAND?*
Meister, die ihre Ausbildung im Ausland absolviert 
haben, weil es in Südti rol kein entsprechendes Kurs-
angebot gibt, können beim Landesamt für Schulfür-
sorge um Rückerstatt ung der entstandenen Kosten 
ansuchen. Es werden maximal 75% der Kosten 
erstatt et, der genaue Betrag ist vom Einkommen 
und Vermögen der Antragsteller/innen abhängig.

Unternehmensführung
In diesem Prüfungsteil geht es 
um die unternehmerische und 

betriebswirtschaft liche Kompetenz, 
wobei konkretes Handlungswissen 

in den Bereichen Kostenkalkulati on, 
Mehrwertsteuer, Buchhaltung, 

Bilanzierung etc. gefordert werden. 
Dieser Prüfungsteil besteht aus 

4 Modulprüfungen. 

Berufspädagogik
Hier werden die Kompetenzen der 

Kandidaten in ihrer Rolle als zukünft i-
ge Ausbilder von Lehrlingen geprüft .

Fachtheorie und Fachpraxis
Diese beiden Prüfungsteile sind 

jeweils berufsspezifi sch. Sie berück-
sichti gen aktuelle technische und 

fachliche Themen. In der prakti schen 
Prüfung steht das meisterhaft e prak-

ti sche Können im Mitt elpunkt.

WAS WIRD GEPRÜFT?

Die Meisterprüfung im Handwerk 
umfasst folgende Prüfungsteile:

Infos und Anmeldungen zu den Meisterkursen:
Amt für Lehrlingswesen und Meisterausbildung, 
Dantestraße 11, Bozen - Tel. 0471 416 980

Informati onen zu den Förderungen:
Bilaterale Körperschaft  für das Handwerk
Marie Curie Straße 15, Bozen
ww.bkh-bz.it - Tel. 0471 323 247 - info@eba-bz.it

*Stand 04/2019 11




